
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/2/28 Ra 2018/07/0446
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2019

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §41 Abs1;

AVG §42 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

WRG 1959 §107 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/07/0119 E 27. Mai 2004 RS 5

Stammrechtssatz

§ 107 Abs 1 dritter Satz WRG 1959 sieht keine besondere Kundmachungsform vor, sondern wiederholt inhaltlich nur

die Regelung des § 41 Abs 1 zweiter Satz AVG und des § 42 Abs 1 zweiter Satz legcit, wobei Beispiele dafür angeführt

werden, was (jedenfalls) als Kundmachung "auf sonstige geeignete Weise" anzusehen ist.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete
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